
Wichtige Informationen für Brautpaare 

Liebes Brautpaar,


Ihre Hochzeit ist uns eine Herzensangelegenheit. 


Wir wollen diesen Tag zu einem Besonderen machen. Die Grundlage hierfür sind gut vorbereitete 
Gespräche, eine ehrliche Preiskalkulation und ein faires Miteinander. 

Sollten Unklarheiten (über Ablauf, Inhalte, Preise) auftreten, dann lassen Sie uns dies bitte vor 
Ihrer Veranstaltung abklären. Gespräche darüber werden im Nachgang nicht geführt.  

Lieben Dank für Ihr Verständnis.

Familie Asbrock und das liebevolle Team, das Ihre Hochzeit betreut.


Hier nun zu unsren Informationen: 
Wir bereiten unseren Garten und auch das Restaurant 2 Tage im Voraus so vor, dass alles hübsch 
und sauber und vorbildlich gepflegt ist.


Das Anbringen von Nägeln, Klebstoffen, Tackern, Schrauben, Klebestreifen ist an Wänden, 
Balken, Türen, Türrahmen untersagt. Streuen von Konfetti oder Konfettibomben/-kanonen ist 
nicht erlaubt . Ebenso dürfen Zigaretten nicht auf dem Boden, im Garten oder auf den Teppichen 
ausgedrückt werden.

Sollte dies missachtet werden, berufen wir uns auf eine Reinigungspauschale von 500 Euro für 
den Garten und 500 Euro für das Restaurant.


Das Mitbringen von Speisen & Getränke ist nicht gestattet. Für mitgebrachte Getränke, berechnen 
wir je Flasche 150,00 Euro bei Spirituosen und 50,00 Euro bei Weinen.


Veranstaltungsende:  
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass nach Veranstaltungsende alle Gäste und 
Dienstleister das Gelände sachgerecht  bis 2 Uhr (leise, kein lautes Anfahren oder Gesang) 
verlassen haben. Bitte achten Sie die Nachtruhe anderer Gäste und die unserer Nachbarn und die 
Arbeitszeit unseres Personals.


Jede Änderung der Vertragsinhalte hat mit beiden Vertragspartnern vereinbart zu werden 
und ist schriftlich zu erfassen. 

Personalkosten. 
Bitte beachten Sie, dass wir über unsere normale Öffnungszeit bis 23 Uhr zusätzlich Personal 
einsetzten. Für dieses Personal stellen wir je 1/2 Stunde € 28 Euro in Rechnung. Wir freuen uns 
sehr, dass wir noch Mitarbeiter haben, die um diese Nachtstunden noch arbeiten möchten.

Unsere Mitarbeiterstunden werden noch eine Stunde weiterberechnet, da noch aufgeräumt und 
geputzt werden muss.


Nachtruhe: 
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die Nachtruhe im Aussenbereich ab 23:00 Uhr 
gewährleistet wird (Musik/Gesang/Gäste/Aufführung). Bußgelder/Ordnungswidrigkeiten, z.B. 
wegen Störung der Nachtruhe, etc. gehen zu Lasten des Auftraggebers.


Wir freuen uns auf Ihre Hochzeit im Läuterhäusle!
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